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NOTFALLDIENSTREGLEMENT vom 26. Mai 2004

(Vom Vorstand gedndert am 16. Januar 2007)

1. RECHTSGRUNDLAGEN

Kantonales Recht

e Gesetz Uiber das Gesundheitswesen vom 4. November 1962 (Gesundheitsgesetz)
e Arzteverordnung vom 6. Mai1998

Erlasse der ArzteGesellschaft des Kantons Ziirich AGZ

e Statuten
e Standesordnung
e Rahmenvorschriften fir die Organisation des Notfalldienstes (Fassung vom 12. Juni 2003)

Bestimmungen des Arzteverbandes der Bezirke Ziirich und Dietikon ZiiriMed

e Statuten
e Vertrag mit der Stadt Zurich betr. Notfalldienst
e Vertrag mit den Gemeinden des Bezirkes Dietikon und Bergdietikon/AG betr. Notfalldienst

2. ALLGEMEINE REGELUNGEN

 Die praxisberechtigten Arztinnen und Arzte sind verpflichtet, in dringenden Féllen Beistand zu
leisten (§ 12 Abs. 2 Gesundheitsgesetz).

e Die praxisberechtigten Arztinnen und Arzte miissen fiir die Betreuung ihrer Patientinnen und
Patienten in Notféllen besorgt sein. Sie kdnnen sich zu diesem Zweck mit anderen
praxisberechtigten Personen zu einem Notfalldienst zusammenschliessen (§ 14 Abs. 1
Arzteverordnung).

e Die Organisation des Notfalldienstes obliegt im Kanton Ziirich den Bezirksgesellschaften der
AGZ (Art. 4 Ziff. 1 lit. a und Art. 26 Ziff. 4 lit. a Statuten AGZ; Art 12 Abs. 1 Standesordnung
AGZ; Art. 2 Statuten ZuriMed).

® Alle praktizierenden Arztinnen und Arzte haben sich am értlichen oder regionalen Notfalldienst
der Grundversorger oder Facharzte zu beteiligen. Aus wichtigen Griinden kénnen
Notfalldienstpflichtige von der Leistung des Dienstes befreit werden; sie sind zur Zahlung
einer Ersatzabgabe verpflichtet (Art. 12 Abs. 1 Standesordnung AGZ).
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3. STRUKTUR DES NOTFALLDIENSTES IN DEN BEZIRKEN ZURICH UND DIETIKON

Allgemeiner Notfalldienst
Die Stadt Zdrich ist in flinf Notfalldienstkreise eingeteilt.
Im Bezirk Dietikon existieren zwei Notfalldienstkreise:

e Oberes Limmattal (Aesch, Birmensdorf, Oberengstringen, Schlieren, Unterengstringen,
Urdorf, Weiningen)

e Unteres Limmattal (Bergdietikon/AG, Dietikon, Geroldswil, Oetwil a.d.L., Fahrweid)

Fachérztliche Notfalldienste
In der Stadt Ziirich bestehen flinf facharztliche Notfalldienste, ndmlich fir

e Gynéakologie

e Ophthalmologie

e  Oto-Rhino-Laryngologie
e Padiatrie

e Psychiatrie

Im Bezirk Dietikon ist es aus personellen Griinden zur Zeit nicht méglich, facharztliche Notfalldienste
Zu organisieren.

BESONDERE BESTIMMUNGEN

4. NOTFALLDIENSTPFLICHT
(Fur alle Notfalldienste geltende Bestimmungen)

4.1 Aligemeines

Notfalldienstpflichtig sind alle Arztinnen und Arzte, die voll oder teilzeitlich selbstandig tatig sind.
Diesen Arztinnen und Arzten gleichgestellt sind diplomierte Assistentinnen und Assistenten, die bei
einer selbstandig tatigen Arztin oder einem selbstandig tatigen Arzt angestellt sind.

4.2 Dauer der Dienstpflicht

Die Dienstpflicht beginnt mit dem Datum der Praxisaufnahme bzw. dem Beginn des
Arbeitsverhaltnisses der Assistentinnen und Assistenten und endigt mit dem Jahresende, das der
Vollendung des 55. Altersjahres folgt. Der Vorstand kann, um den Notfalldienst sicherzustellen und die
Belastung fur die Notfalldienstpflichtigen in zumutbarem Rahmen zu halten, fiir einzelne
Notfalldienstkreise oder fachéarztliche Notfalldienste die Altersgrenze bis zur Vollendung des 60.
Altersjahres erhdhen. Mit dem auf die Vollendung des 60. Altersjahres folgenden Jahresende endigt
die Notfalldienstpflicht; vorbehalten bleibt die Leistung von Notfalldiensten im Sinne des folgenden
Absatzes und fur fachérztliche Notfalldienste die Regelungen der Fachgesellschaften.

Arztinnen und Arzte, die nach Ende des auf die Vollendung des 55. Altersjahres bzw. nach Erreichen
der vom Vorstand festgesetzten hdheren Altersgrenze Notfalldienst leisten wollen, sind dazu
eingeladen, sofern sie eine Praxis betreiben.
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4.3 Umfang der Notfalldienstpflicht

Bei teilzeitlich in freier Praxis tatigen Arztinnen und Arzten richtet sich der Umfang der
Notfalldienstpflicht nach dem Umfang der Tatigkeit in freier Praxis. Der Vorstand ist ermachtigt, zur
Vereinfachung der praktischen Handhabung bezliglich der Abgrenzung zwischen dem Umfang der
Praxistatigkeit und der Notfalldienstpflicht Bestimmungen zu erlassen.

Wahrend der ersten fiinf Jahre nach Praxiserdffnung kénnen Arztinnen und Arzte zu vermehrter
Notfalldienstleistung verpflichtet werden. Diese darf das doppelte Pensum der Gbrigen Arztinnen und
Arzte des Dienstkreises bzw. des fachérztlichen Notfalldienstes nicht lbersteigen.

Wer standespolitisch oder im Auftrag von ZiriMed tatig ist, kann ein reduziertes Notfalldienstpensum
beantragen. Uber das Ausmass der Dienstbefreiung entscheidet der Vorstand.

4.4 Aligemeiner Notfalldienst

Der Allgemeine Notfalldienst wird durch die Grundversorgerinnen und Grundversorger sichergestellt.
Als Grundversorgerinnen und Grundversorger gelten Hausarztinnen und Hausarzte, die eine
selbsténdige Praxistatigkeit ausiiben und als solche die arztliche Basisversorgung ihrer Patientinnen
und Patienten sicherstellen. Sie sind Facharztinnen fir Allgemeinmedizin, fir Innere Medizin oder
Allgemeinpraktikerinnen und Allgemeinpraktiker mit entsprechender Weiterbildung und/oder
Praxiserfahrung. Zu den Grundversorgern zahlen auch die Assistentinnen und Assistenten im Sinne
von Ziff. 4.1 oben, soweit sie bei einer Grundversorgerin oder einem Grundversorger angestellt sind.

Gleichgestellt sind den Grundversorgerinnen und Grundversorgern Facharztinnen und Facharzte mit
relevanten Grundversorgerfunktionen. Bei unterschiedlicher Beurteilung der Grundversorgerfunktion
einer Arztin bzw. eines Arztes ist die betroffene Arztin bzw. der betroffene Arzt berechtigt, ihre bzw.
seine Argumente gegenliber dem Vorstand vorzubringen und alle sachdienlichen Angaben Uber die
Art der Praxistatigkeit zu unterbreiten. Der Vorstand entscheidet endgiiltig.

4.5 Fachérztliche Notfalldienste
451 Facharztliche Notfalldienste sind dem allgemeinen Notfalldienst gleichgestelit.

452 Die facharztlichen Notfalldienste werden von den Arztinnen und Arzten sichergestellt, die den
entsprechenden Facharzttitel erlangt haben.

Notfalldienstpflichtige des allgemeinen Notfalldienstes, die in einen fachéarztlichen Notfalldienst
umgeteilt werden mdchten und nicht Uber den entsprechenden Facharzttitel verfligen, haben sich Gber
ihre Qualifikation und die Art ihrer Praxistatigkeit gegenliber dem Vorstand auszuweisen. Der
Vorstand entscheidet — nach Einholung der Stellungnahme der betreffenden Fachgesellschaft —
endgiiltig. Versaumte Notfalldienste sind nachzuholen.

4.5.3 Neue, d. h. zur Zeit nicht existierende fachérztliche Notfalldienste unterliegen der
Bewilligungspflicht durch den Vorstand. Sie diirfen nur bewilligt werden, wenn der Nachweis erbracht
ist, dass der neue fachérztliche Notfalldienst einem echten BedUrfnis entspricht und die
Beanspruchung durch den fraglichen Notfalldienst derjenigen der bestehenden Notfalldienste
entspricht.

4.5.4 Facharztinnen und Facharzte, fiir deren Fachgebiet kein facharztlicher Notfalldienst besteht,
kénnen sich am allgemeinen Notfalldienst beteiligen. In diesem Fall haben sie keine Ersatzabgabe zu
entrichten, sofern ihre Notfalldienstleistung derjenigen einer Grundversorgerin bzw. eines
Grundversorgers entspricht.

4.6 Vermittlung der Notfallarztinnen und Notfallarzte

Die Vermittlung der Notfallarztinnen und Notfallarzte ist Aufgabe des Arztefon.
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4.7 Erreichbarkeit der Notfallarztinnen und Notfallarzte

Die Notfallarztinnen und Notfallarzte sind verpflichtet, wahrend der Dauer ihres Notfalldienstes
ununterbrochen erreichbar zu sein und die Telefonnummer, unter welcher sie erreichbar sind, dem
Arztefon bekannt zu geben und bei Standortwechseln die neue Nummer zu Gibermitteln.

4.8 Dienstplanung und Planungsperioden

Das Arztefon erstellt im Auftrag des Vorstandes die Dienstpldne, soweit dies bei den facharztlichen
Notfalldiensten nicht durch die Fachgesellschaft geschieht.

Die Planungsperioden richten sich nach der Anzahl Arztinnen und Arzte, die in den einzelnen
Dienstkreisen bzw. facharztlichen Notfalldiensten dienstpflichtig sind.

4.9 Verantwortlichkeit und Aufsicht iber den Notfalldienst

Verantwortlich fir die Organisation des Notfalldienstes ist der Vorstand. Die Notfalldienstkommission
bt die Aufsicht Gber den Notfalldienst aus und entscheidet Gber Beschwerden, die den Notfalldienst
betreffen.

4.10 Pflicht zur persoénlichen Notfalldienstleistung

Der Notfalldienst ist persénlich zu leisten. Die Abtretung einer Notfalldienstverpflichtung ist nur in
besonderen Situationen statthaft (z.B. Unfall, pl6tzliche Erkrankung). Das gewohnheitsmassige
Abtreten der Notfalldienstleistung ist unzulassig.

5. BEFREIUNG VOM NOTFALLDIENST (DISPENSATION)

5.1 Generelle Befreiung

Generell befreit vom Notfalldienst sind Arztinnen und Arzte, die einen spitalinternen Notfalldienst
leisten (Chefarztinnen und Chefarzte; leitende Arztinnen und Arzte; Oberarztinnen und Oberérzte mit
dem Recht zur privatarztlichen Tatigkeit; Belegarztinnen und Belegarzte, vorausgesetzt, dass flr ihr
Fachgebiet kein facharztlicher Notfalldienst besteht), sofern der spitalintern zu leistende Notfalldienst
vergleichbar ist mit einem spitalexternen Notfalldienst.

Uber die generelle Befreiung entscheidet der Vorstand. Gegen dessen diesbeziiglichen Entscheid
kann beim Vorstand der AGZ rekurriert werden.

5.2 Befreiung auf Gesuch hin

Auf Gesuch an den Vorstand befreit vom Notfalldienst sind Arztinnen und Arzte aus Griinden von
schwerer Krankheit, schwerer korperlicher Behinderung oder Schwangerschaft, Mutter mit Kindern bis
zum vollendeten 6. Altersjahr sowie alleinerziehende Mutter und alleinerziehende Vater mit Kindern
bis zum vollendeten 12. Altersjahr.

Der geltend gemachte Befreiungsgrund ist zu belegen. Wird als Befreiungsgrund eine schwere
Krankheit oder eine schwere kérperliche Behinderung geltend gemacht, ist dem Vorstandsmitglied,
das mit dem Ressort Notfalldienst betraut ist, ein arztliches Zeugnis einzureichen. Dieses soll Uber die
Diagnose, die Prognose sowie den Grad der Leistungsverminderung Aufschluss geben und darf nur
vom Ressortinhaber eingesehen werden. Uber die Dauer der Dienstbefreiung entscheidet der
Vorstand auf Antrag des Ressortinhabers.
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5.3 Ausfiihrungsvorschriften zur Dienstbefreiung

Der Vorstand ist erméchtigt, Gber die Einzelheiten des Dispensationsverfahrens ein Reglement zu
erlassen.

6. AUSSCHLUSS VOM NOTFALLDIENST

Arztinnen und Arzte, die sich als fiir den Notfalldienst ungeeignet erwiesen haben, kénnen vom
Vorstand von der Notfalldienstleistung ausgeschlossen werden. Sie haben die doppelte Ersatzabgabe
zu bezahlen.

Gegen den Entscheid des Vorstandes kann an den Vorstand der AGZ rekurriert werden.

7. ERSATZABGABE

7.1 Pflicht zur Zahlung der Ersatzabgabe

Dienstpflichtige, aber nicht diensttuende Arztinnen und Arzte sowie Fachérztinnen und Facharzte
ohne facharztlichen Notfalldienst und gemass Ziffer 5 von der Dienstleistung Dispensierte sind
verpflichtet, eine Ersatzabgabe zu bezahlen. Vorbehalten bleibt der folgende Absatz.

Von der Pflicht zur Bezahlung der Ersatzabgabe befreit sind die praxisberechtigten Arztinnen und
Arzte, die in den Spitélern vollamtlich angestellt sind und einen spitalinternen Notfalldienst leisten,
dessen Umfang vergleichbar ist mit einem spitalexternen Notfalldienst. Facharztinnen und Facharzte,
fir die kein facharztlicher Notfalldienst besteht und die als Belegéarztinnen und Belegérzte einen dem
ambulanten Notfalldienst adéquaten spitalinternen Notfalldienst leisten, haben die halbe Ersatzabgabe
zu entrichten.

7.2 Umfang der Ersatzabgabe

Der Umfang der Ersatzabgabe fiir teilzeitlich in freier Praxis tatige Arztinnen und Arzte richtet sich
nach dem Umfang der Notfalldienstpflicht.

7.3 Hohe der Ersatzabgabe

Die Hohe der Ersatzabgabe betragt maximal den effektiv zu zahlenden vollen Mitgliederbeitrag der
AGZ, inkl. Beitrage an die FMH und die VEDAG.

Die Generalversammlung legt jahrlich die konkrete H6he der Ersatzabgabe fest.

7.4 Verwendung der Ersatzabgaben

Die Ersatzabgaben werden in den Notfalldienstfonds gelegt. Letzterer darf nur fir Zwecke des
Notfalldienstes verwendet werden.

8. FORTBILDUNG

Die Notfallarztinnen und Notfallarzte sind verpflichtet, sich laufend fortzubilden und ihr Wissen auf
dem aktuellen Stand der Notfallmedizin zu halten.

Der Vorstand kann mit den Mitteln des Notfalldienstfonds eigene Fortbildungsveranstaltungen
durchfiihren.
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9. INKASSOAUSFALLE

Inkassoausfalle, welche aus dem organisierten Notfalldienst resultieren, kénnen aus dem
Notfalldienstfonds zurlickerstattet werden.

Die Einzelheiten werden vom Vorstand geregelt.

10. SANKTIONEN

Verletzt eine Arztin oder ein Arzt Pflichten, die sich aus dem vorliegenden Notfalldienstreglement
ergeben, gelten die Sanktionen, die in den Statuten der AGZ festgelegt sind.

Will der Vorstand eine Pflichtverletzung ahnden, stellt er dem Vorstand der AGZ einen
entsprechenden Antrag.

Die Sanktionen werden vom Ehrenrat der AGZ ausgesprochen.

11. REKURSE

Rekurse gegen Entscheidungen des Vorstandes im Sinne der Ziffern 5.1 und 6 sind innert 30 Tagen
seit der Zustellung des Entscheides schriftlich an den Vorstand der AGZ zu richten. Sie miissen einen
Antrag und eine Begriindung enthalten.

12. GENEHMIGUNG DES NOTFALLDIENSTREGELEMENTES UND SPATERER ANDERUNGEN
Das vorliegende Notfalldienstreglement und Anderungen desselben sind von der
Generalversammlung zu genehmigen und missen anschliessend dem Vorstand der AGZ zur
Genehmigung *) unterbreitet werden.

13. INKRAFTTRETEN

Das vorliegende Reglement tritt am 1. Juli 2004 in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieses Reglements werden die ,Richtlinien fiir den Notfalldienst und die
Beurteilung der Notfalldienst-Dispensationsgesuche” vom 7. Juli 1999 aufgehoben.

*) vom Vorstand der AGZ am 16. August 2004 genehmigt

Anhéange (Ausfiihrungsvorschriften des Vorstandes)

10.09.2004/0OL
16.01.2007/Anderung durch Vorstand
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Anhang 1 zum Notfalldienst-Reglement
(Beschluss des Vorstandes vom 07.12.2004; ge&ndert am 10.07., 04.09. und 13.11.2007)

ORGANISATION DER NOTFALLDIENSTE IN DER STADT ZURICH
UND IM BEZIRK DIETIKON

STADT ZURICH

Allgemeiner Notfalldienst

Dienstkreise Dienstzeiten (ab 2008) Dienstplanung NF-Arzt
Stadtkreise 1/7/8 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1
Stadtkreise 2/3 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1
Stadtkreise 4/5/9, Uitikon 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1
Stadtkreise 6/10 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1
Stadtkreise 11/12 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1

Fachérztliche Notfalldienste

Dienstkreise Dienstzeiten Dienstplanung NF-Arzt
Gynékologie
Ganze Stadt und Uitikon Mo 12.00 - Mo 12.00 Uhr wochenweise 1

Ophthalmologie

Ganze Stadt und Uitikon Mo 12.00 - Mo 12.00 Uhr wochenweise 1
ORL

Ganze Stadt und Uitikon Mo 12.00 - Mo 12.00 Uhr wochenweise 1
Psychiatrie

Ganze Stadt und Uitikon 12.00 - 12.00 Uhr tageweise 1
Padiatrie

Stadtkreise 5/6/9/10/11/12 Donnerstag, Samstag, tageweise 1

Sonntag und Feiertage
08.00 - 08.00 Uhr

Stadtkreise 1/2/3/4/7/8 Donnerstag, Samstag, tageweise 1
und Uitikon Sonntag und Feiertage
08.00 - 08.00 Uhr

Arzteverband der Bezirke ZUrich und Dietikon ZUriMed

Freiestrasse 138, 8032 ZUrich - Fon 044 421 21 02 - sekretariat@zuerimed.ch - www.zuerimed.ch
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Dienstaltersgrenzen Stadt Ziirich

Allgemeiner Notfalldienst bis 55. Aj., Vorstand kann Abweichung beschliessen
Gynékologie bis 60. A|.

Ophthalmologie bis 55. Aj., ab 55. Aj. freiwillig

ORL bis 55. Aj., ab 55. Aj. 50%

Psychiatrie bis 55. A|.

Padiatrie bis 60. Aj.

Ab dem Jahr, in welchem das AHV-Alter erreicht wird, soll der Umfang des geleisteten
Notfalldienstes ein reguldres Pensum nicht Gberschreiten.
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BEZIRK DIETIKON

[Unteres Limmattal (Gemeinden Bergdietikon/AG, Dietikon, Geroldswil, Oetwil a.d.L.)

Dienstkreis Dienstzeiten Dienstplanung NF-Arzt
Alle 4 Gemeinden 07.00 - 07.00 Uhr tageweise 1
[Oberes Limmattal (Gemeinden Aesch, Birmensdorf, Oberengstringen, Schiieren

Jnterengstringen, Urdorf)

Regionaler Notfalldienst

Dienstkreis Dienstzeiten Dienstplanung NF-Arzt

Alle 7 Gemeinden SA, 08.00 - SO, 08.00 Uhr tageweise 1

SO, 08.00 - MO, 08.00 Uhr
Festtag: 08.00 - Folgetag,

08.00 Uhr
Lokaler Notfalldienst
Dienstkreis Dienstzeiten Dienstplanung NF-Arzt
Aesch, Birmensdorf Mo 08.00 - Di 08.00 Uhr tageweise 1

Di 08.00 - Mi 08.00 Uhr
Mi 08.00 - Do 08.00 Uhr
Do 08.00 - Fr 08.00 Uhr
Fr 08.00 - Sa 08.00 Uhr

Oberengstringen, Mo 08.00 - Di 08.00 Uhr tageweise 1
Weiningen, Unterengstringen Di 08.00 - Mi 08.00 Uhr

Mi 08.00 - Do 08.00 Uhr

Do 08.00 - Fr 08.00 Uhr

Fr 08.00 - Sa 08.00 Uhr

Schlieren Mo 08.00 - Di 08.00 Uhr tageweise 1
Di 08.00 - Mi 08.00 Uhr
Mi 08.00 - Do 08.00 Uhr
Do 08.00 - Fr 08.00 Uhr
Fr 08.00 - Sa 08.00 Uhr

Urdorf Mo 08.00 - Di 08.00 Uhr tageweise 1
Di 08.00 - Mi 08.00 Uhr
Mi 08.00 - Do 08.00 Uhr
Do 08.00 - Fr 08.00 Uhr
Fr 08.00 - Sa 08.00 Uhr

Dienstaltersqgrenzen Bezirk Dietikon

Unteres Limmattal bis 55. Aj. 100%
vom 55. bis 60. Aj. 50%

Oberes Limmattal Regionaler Notfalldienst: bis 55. A|.
Lokaler Notfalldienst: solange Praxis
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Anhang 2 zum Notfalldienst-Reglement
(Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2004)

GRUNDVERSORGER IM ALLGEMEINEN NOTFALLDIENST
gliltig ab 01.01.2004

Die Inhaberinnen und Inhaber folgender Facharzt-Titel leisten den allgemeinen
Notfalldienst:

Allergologie und klinische Immunologie
Allgemeinmedizin

Angiologie

Praktischer Arzt / Arztin
Endokrinologie/Diabetologie
Gastroenterologie

Hamatologie

Infektiologie

Innere Medizin

Kardiologie

Medizinische Onkologie

Nephrologie

Physikalische Medizin und Rehabilitation
Pneumologie

Rheumatologie

Tropen- und Reisemedizin
Weiterbildung KVG

Arzteverband der Bezirke ZUrich und Dietikon ZUriMed
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Anhang 3 zum Notfalldienst-Reglement
(Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2004)

EERSATZABGABE BEI TEILZEITTATIGKEIT|

Die volle Ersatzabgabe betragt den effektiv zu zahlenden vollen Mitgliederbeitrag der AGZ,
inkl. Beitrag an die FMH und die VEDAG. Uber eine allféllige Herabsetzung entscheidet die
Generalversammlung des Arzteverbandes der Bezirke Zirich und Dietikon ZiriMed.

Der Umfang der Ersatzabgabe fiir teilzeitlich in freier Praxis titige Arztinnen und Arzte
richtet sich grundsétzlich nach dem Umfang der Notfalldienstpflicht. Aus praktischen
Grunden werden folgende Abstufungen festgelegt:

Praxistatigkeit Ersatzabgabe
Bis 20% --
21 -33% 25%
34 - 66% 50%
67 —74% 66.6%
tber 75% 100%

Arzteverband der Bezirke ZUrich und Dietikon ZUriMed
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Anhang 4 zum Notfalldienst-Reglement
(Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2004. Vom Vorstand geédndert am 15.05. und 10.07.2007.)

IBEITRAG FUR DAS ARZTEFON|

Beitragspflichtig ist jede Inhaberin und jeder Inhaber einer Praxisbewilligung, unabhangig
vom Umfang der Praxistatigkeit.

Die Hohe des Beitrages fiir das Arztefon wird — zusammen mit dem Budget — jahrlich von der
Notfalldienst-Kommission festgelegt.

Fir den Arztefon-Beitrag werden keine Reduktionen gewahrt.

Ein Erlass des Beitrages fiir das Arztefon kann bei Nachweis des Nichterreichens des
flrsorgerechtlichen Existenzminimums auf Gesuch hin gewahrt werden.

Begriindung: Das Budget des Arztefon setzt sich aus den Beitrdgen der angeschlossenen
Gemeinden (%) und der Beitrage der Arztinnen und Arzte (V4) zusammen. Eine Gemeinde
bezahlt anteilmassig gemaéss ihrer Einwohnerzahl, egal, ob ein Einwohner / eine Einwohnerin
das Arztefon benutzt. Dementsprechend sind auch alle Arztinnen und Arzte verpflichtet, den
Beitrag an das Arztefon zu bezahlen. Das Arztefon ist ein 365 Tage- / 24-Stunden-Betrieb
und muss sowohl fur Patientinnen wie auch Arztinnen verfligbar sein.

Arzteverband der Bezirke ZUrich und Dietikon ZUriMed
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Anhang 5 zum Notfalldienstreglement
(Beschluss des Vorstandes vom 16.03.2004; gedndert am 13.11.2007)

IREGLEMENT FUR FLIEGENDE|

Allgemeines

Zur Entlastung des Allgemeinen Notfalldienstes organisiert das Arztefon nach Méglichkeit
einen Nachtarztdienst. Dieser Dienst kann auch von Arztinnen und Arzten geleistet werden,
die keine eigene Praxis betreiben, im Folgenden Fliegende genannt.

Fachliche Voraussetzungen der Fliegenden

Fliegende verfligen Uber einen Facharzt-Titel in einem der folgenden Fachgebiete:
Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Chirurgie, Gynakologie und Geburtshilfe oder Padiatrie
und sind im Besitze einer Praxisbewilligung. Sie weisen sich Uber einen abgeschlossenen
Kurs in lebensrettenden Notfallmassnahmen aus und nehmen regelméssig an Fortbildungen
in fir den Notfalldienst relevanten Gebieten teil.

Notfallausriistung

Sie verfligen Uber eine angemessene Notfallausriistung und eine adaquate
Berufshaftpflichtversicherung.

Entscheid lber die Zulassung als Fliegender
Uber die Zulassung als Fliegende oder Fliegender befindet die GL des Arztefon.
Rekursinstanz ist der Vorstand.

Ab dem Jahr, in welchem das AHV-Alter erreicht wird, diirfen keine Dienste mehr als
Fliegende oder Fliegender geleistet werden.

Weisungsbefugnis des éarztlichen Leiters

Der Arztliche Leiter hat gegentiber den Fliegenden Weisungsbefugnis.
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Dienste ausserhalb des Nachtdienstes

Den Fliegenden kdnnen auch Diensttage, entsprechend den praktizierenden Arztinnen und
Arzten, zugewiesen werden.

Vermittlung der Einsétze der Fliegenden

Die Vermittlung der Einsatze der Fliegenden erfolgt ausschliesslich tiber das Arztefon.

Fliegende und ordentliche Notfalldrztinnen und Notfallarzte

Fliegende haben jederzeit das Recht, die Mitarbeit des fir das entsprechende Gebiet
zustandigen Notfallarztes oder der zustédndigen Notfallarztin in Anspruch zu nehmen.

AGZ-Mitgliedschaft und Beitrag an das Arztefon

Die Fliegenden sind Mitglieder der AGZ und bezahlen den vollen Beitrag an das Arztefon.

Dienstplanung der Fliegenden

Fliegende arbeiten mit docbox® und diirfen keine Dienste direkt von Kollegen oder
Kolleginnen tbernehmen.

Berichte an den Hausarzt/die Hausérztin und an andere behandelnde Arztinnen und
Arzte

Fliegende orientieren den zusténdigen Hausarzt oder die Hauséarztin Uber die getroffenen
Massnahmen in geeigneter Form. Sie flhren grundsatzlich keine Nachkontrollen durch.



	NFD-Reglement-ZüriMed
	Anhang 1 zu NFD-Reglement
	Anhang 2 zu NFD-Reglement
	Anhang 3 zu NFD-Reglement
	Anhang 4 zu NFD-Reglement
	Anhang 5 zu NFD-Reglement

